
Meldungen über Tiere, die ver-
letzt, gequält oder einfach zu-
rückgelassenwerden, sind auch
heutzutage noch keine Selten-
heit. Um auf die unterschiedli-
chenMissständevonTierenauf-
merksam zumachen,wird jedes
Jahr am 4. Oktober derWelttier-
schutztag gefeiert. An dem Ak-
tionstag engagieren sich viele
Tierschutzorganisationen im

Tierschutzwird am
4. Oktober großgeschrieben
Umdie Missstände vonTieren aufzuzeigen,
gibt es jedes Jahr am 4. Oktober Projekte
undAktionen zumWelttierschutztag.

Land, um aufzuzeigen, wie die
Bevölkerung gegenTierleid vor-
gehen kann. Immer wieder gibt
es anlässlich des Welttier-
schutztages Aktionen in Tier-
heimen, bei denen sich Besu-
cherinnen und Besucher von
der dortigen Situation machen
können.

Vor allem während der Co-
rona-Pandemie sei die Zahl der

TIERLEID STOPPEN

Tiere in Tierheimen massiv an-
gestiegen. Laut Expertinnen
und Experten von Tierschutz
Austria haben die Corona-Jahre
bewiesen, welche Unkenntnis,
zu Kosten und Zeitaufwand, die
einHaustier benötigt, in der Ge-
sellschaft vorhanden ist.

„Rocky“ hatte Glück im
Unglück
Auch dermittlerweile 11-jährige
Mischlingsrüde Rocky ver-
brachte fast sein ganzes Hunde-
leben im Tierschutzhaus in Vö-
sendorf. AlsWelpewurde Rocky

über eine Eigentümerabgabe an
Tierschutz Austria übergeben,
nachdem er sich mit dem zwei-
ten Hund der Familie nicht ver-
stand.Mit den Jahrenundvor al-
lem den vielen Trainingseinhei-
ten mit dem Team des
Tierschutzhauses wurde Rocky
ruhiger, entspannter und deut-
lich einfacher. Das Antreffen
eines anderen Vierbeiners ist
für Rocky mittlerweile zur Ge-
wohnheit geworden.Nachmehr
als zehn Jahren im Tierschutz-
hausVösendorf fand Rocky eine
neue Familie und durfte endlich
in sein eigenes Zuhause ziehen.

 DieTierschutz-Reform 2022 stoppte das sinnloseTöten von Küken.

Foto: Weingartner-Foto

 Auch die Haltung von Schweinenwurde 2022 neu geregelt.

Foto: Weingartner-Foto

Diewichtigsten Tierschutz-Volksbegehren

● Tierschutz-Volksbegehren

im März 1996: Unterschrieben
von rund 460.000 Personen.
2003 bekannte sich der Natio-
nalrat aufgrund des Volksbegeh-
rens dazu, das Thema Tierschutz
in Zukunft auf Bundesebene zu
regeln. Bis zum 31.12.2004 war
der Tierschutz Landessache in
Gesetzgebung und Vollziehung.
Erst im Jahr 2005 trat dann das
bundeseinheitliche
Tierschutzgesetz in Kraft.

● Tierschutz-Volksbegehren

im Jänner 2021: Unterschrieben
von rund 416.000 Personen.
Über ein Jahr später, im Sommer
2022, beschloss die Bundesre-
gierung unter Tierschutzminister
Johannes Rauch „die größte Re-
form des österreichischen Tier-
schutzes seit Jahrzehnten“. Die
wichtigsten Eckpunkte der Re-
form waren das Verbot des sinn-
losen Küken-Tötens, die Vorgabe,
dass Schweine in Neu- und Um-
bauten mehr Platz erhalten sowie
die Einschränkung und Verkür-
zung von Tiertransporten.

● Volksbegehren gegen

Tiertransporte im Mai 2022:

Unterschrieben von rund 427.000
Personen. Das Volksbegehren mit
dem Titel „Stoppt Lebendtier-
Transportqual“ zielte darauf ab,
Tierleid beim Schlachtviehtrans-
port durch verfassungsgesetz-
liche Maßnahmen zu unterbinden.
Schlachtviehtransporte sollten,
so die Forderung des Volksbe-
gehrens, nur noch vom landwirt-
schaftlichen Betrieb zu den
nächstgelegenen Schlachthöfen
erlaubt sein.

● Laufendes Volksbegehren

„Für ein Bundesjagdgesetz“:

Jäger sowie Vertreterinnen und
Vertreter von Natur- und Tier-
schutzorganisationen haben
kürzlich eine bundesweite ge-
setzliche Regelung der Jagd ge-
fordert. Die Jagd müsse den ge-
samtgesellschaftlichen Interes-
sen dienen und ökologisch sowie
tierschutzgerecht erfolgen. Die
neun unterschiedlich geregelten
Landesgesetze zur Jagd sollen
vereinheitlicht werden.
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 Rocky fühlt sich in seinemneuen Zuhause sehr wohl.

Foto: Tierschutz Austria

NÖHundehaltegesetz

Seit Juni 2023 gelten strengere
Regeln für Hundehalterinnen und
Hundehalter in Niederösterreich:

● Verpflichtende allgemeine
Sachkunde für neue Hundehal-
terinnen und Hundehalter. Diese
umfasst zwei Theoriestunden zum
Thema Hundehaltung und
Mensch-Tier-Beziehung sowie
eine Stunde beim Tierarzt.
● Verpflichtende erweiterte
Sachkunde für Listen- bzw. auf-
fällige Hunde. Diese umfasst
zehn Theorie- bzw. Praxisstunden.

● Für Hunde, die bereits vor dem
Stichtag (1. Juni) gehalten wur-
den, muss der Sachkundenach-
weis nicht nachgeholt werden.
● Pro Haushalt dürfen maximal
fünf Hunde gehalten werden.
Bei Listen- bzw. auffälligen Hun-
den bleibt die bisherige

Beschränkung von zwei Hunden
aufrecht.

● Abschluss einer verpflichten-
den Haftpflichtversicherung mit
einer Schadenssumme von
mindestens 725.000 Euro.

 Seit 1. Juni gelten neue
Regeln für Hundebesitzer.

Foto: TSV
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